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HWS Vogtland GmbH       

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft  

Bahnhofstraße 12, 08209 Auerbach 

Tel.: 03744/ 8303-0 

Fax: 03744/ 8303-99 

 

Mandanteninformationen für Unternehmer                   April 2024 

 
Liebe Mandantin, lieber Mandant, 

 

auch im vergangenen Monat hat sich rund um Steuern, Recht und Betriebswirtschaft einiges getan. Über die 

aus unserer Sicht wichtigsten Neuregelungen und Entscheidungen halten wir Sie mit Ihren Mandanteninfor-

mationen gerne auf dem Laufenden. Zögern Sie nicht, uns auf einzelne Punkte anzusprechen, wir beraten 

Sie gerne. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

1. Nebenkosten zur Gesundheitsförderung nicht steuerfrei 

Nicht in die Steuerfreiheit für Gesundheitsförderungsleistungen nach § 3 Nr. 34 EStG einzube-

ziehen sind im Zusammenhang mit der Leistung anfallende Nebenkosten wie z. B. eine unent-

geltliche Gestellung von Unterkunft und Verpflegung. 

Hintergrund 

Die Arbeitgeberin (Klägerin) ermöglichte ihren Arbeitnehmern in den Kalenderjahren 2011 bis 2014 

(Streitzeitraum) die Teilnahme an sog. Gesundheitstagen. 

Die Veranstaltungen erstreckten sich über ein Wochenende. 

Die Unterbringung der Teilnehmer erfolgte während der Gesundheitstage in einem Ferienzentrum in 

einem Hotel. 

Das Veranstaltungsangebot bestand z. B. aus der Einführung in Nordic Walking, Rückenschule, pro-

gressiver Muskelentspannung und/oder aus Ernährungskursen. 

Der von der Klägerin für die Seminarteilnahme nebst Unterkunft und Verpflegung kalkulierte Preis be-

trug je Teilnehmer 285 EUR (2011 und 2012) bzw. 280 EUR (2013 und 2014). Die teilnehmenden Ar-

beitnehmer hatten lediglich einen Eigenanteil i. H. v. 99 EUR zu zahlen. Die darüberhinausgehenden 

Kosten trug die Klägerin. Die Krankenkassen ordneten den von den Arbeitnehmern gezahlten Eigen-

anteil als Aufwendungen i. S. d. § 20 SGB V ein und erstatteten (auf Antrag) Beträge zwischen 75 

EUR und 99 EUR. 

Die Klägerin behandelte die Vorteile aus der vergünstigten Teilnahme an den Gesundheitstagen ins-

gesamt als steuerfreien Arbeitslohn gem. § 3 Nr. 34 EStG. 

Dem folgte das Finanzamt nicht. Die von der Klägerin übernommenen Neben- oder Zusatzleistungen, 

wie die Kosten der Verpflegung und Unterkunft, seien nicht von § 3 Nr. 34 EStG umfasst. Für die auf 

diese geldwerten Vorteile entfallende nicht einbehaltene und abgeführte Lohnsteuer nahm das Finanz-

amt die Klägerin durch Nachforderungsbescheid in Anspruch. 

Die Klage vor dem FG hatte Erfolg. Nach Auffassung des FG gehörten die Nebenleistungen untrenn-

bar zur Gesundheitsförderungsmaßnahme dazu und seien somit auch nach § 3 Nr. 34 EStG steuerfrei. 

Die Nebenkosten teilten das Schicksal der Hauptmaßnahme. Auch sei dem EStG in der bis zum 

31.12.2018 geltenden Fassung keine Einschränkung auf die sozialversicherungsrechtlichen Leistun-

gen nach dem Leitfaden Prävention zu entnehmen. 
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Entscheidung 

Der BFH hob die Vorentscheidung auf und wies die Sache an das FG zurück. Der BFH entschied, 

dass die geldwerten Vorteile aus der unentgeltlichen oder vergünstigten Gewährung von Unterkunfts- 

und Verpflegungsleistungen nicht gem. § 3 Nr. 34 EStG steuerfrei seien. 

Zunächst betont der BFH, dass die mit der Teilnahme an den Gesundheitstagen übernommenen Ne-

benleistungen (Unterkunft, Verpflegung) keine Leistungen im ganz überwiegend eigenbetrieblichen In-

teresse seien. 

Auch seien die hier zur Diskussion stehenden Nebenleistungen nicht nach § 3 Nr. 34 EStG a. F. steu-

erfrei. Die Übernachtungs- und Verpflegungsleistungen zählten hierzu nicht, da sie weder den allge-

meinen Gesundheitszustand der Mitarbeiter verbesserten noch die Gesundheit förderten. 

Dies wird nach Auffassung des BFH zudem dadurch bestätigt, dass die übrigen Kosten in § 23 Abs. 2 

Satz 2 SGBV genannt werden, auf die § 3 Nr. 34 EStG a. F. keinen Bezug nimmt. 

Auch sei der Gesundheitstag keine einheitliche Maßnahme. Vielmehr habe die Prüfung der Steuerfrei-

heit nach § 3 Nr. 34 EStG a. F. für den jeweils gewährten Vorteil zu erfolgen. 

 

2. Verkauf von Gutscheinen für Freizeiterlebnisse ist steuerbar 

Erbringt der Unternehmer mit dem Verkauf von Erlebnisgutscheinen Vermittlungsleistungen 

gegenüber dem jeweiligen Veranstalter, erhöht sich das Entgelt für seine Vermittlungsleistung 

nachträglich, wenn der Gutschein verfällt. 

Hintergrund 

Der Kläger betrieb in den Streitjahren ein Internetportal, auf dem er verschiedene Freizeiterlebnisse 

präsentierte und umfangreich bewarb. Die jeweiligen Erlebnisse wurden nicht vom Kläger selbst, son-

dern von Veranstaltern durchgeführt. 

Der Kläger wies in seinen von ihm in den Streitjahren verwendeten AGB darauf hin, dass die Organisa-

tion und Durchführung der Erlebnisse allein dem jeweiligen Veranstalter obliege. Wenn die Leistungen 

später in Anspruch genommen wurden, leitete der Kläger den für den jeweiligen Erlebnisgutschein ge-

zahlten Preis abzüglich einer vereinbarten Vermittlungsprovision von i. d. R. um die 30 % an den jewei-

ligen Erlebnisveranstalter weiter. 

Wurden die Gutscheine nicht (sprich nie) eingelöst, hatte der Kläger keine Vermittlungsprovision wei-

terzuleiten und konnte damit dauerhaft über den gesamten Verkaufspreis verfügen. 

Gestritten wurde nun insbesondere darüber, ob sich das Entgelt für seine Vermittlungsleistung bei Ab-

lauf der Einlösefrist des Erlebnisgutscheins (Verfall) nachträglich erhöht. 

Daneben war fraglich, ob aufgrund von nichtsteuerbaren Umsätzen des Klägers Vorsteuerkürzungen 

vorzunehmen sind. Die nichtsteuerbaren Umsätze ergaben sich aus dem Umstand, dass der Kläger 

neben den reinen Erlebnisgutscheinen auch sog. Wertgutscheine (über einen Geldbetrag) veräußerte, 

die für "irgendeine" Leistung genutzt werden konnten. Diese Wertgutscheine müssen im Zeitpunkt des 

Verkaufs noch nicht der Umsatzsteuer unterworfen werden. Folglich ergaben sich bei deren Verfall 

endgültig nichtsteuerbare Umsätze. 

Entscheidung 

Der Kläger hat mit dem Verkauf der Gutscheine jeweils Vermittlungsleistungen an die einzelnen Ver-

anstalter erbracht. Allerdings hat er im Zeitpunkt des Gutscheinverkaufs in solchen Fällen noch keinen 

steuerbaren Umsatz ausgeführt, in denen ein Gutschein über einen bestimmten Geldbetrag verkauft 

wurde, der für verschiedene Erlebnisse bei unterschiedlichen Veranstaltern eingesetzt werden konnte. 

Sowohl bei Verkauf eines Erlebnisgutscheins als auch bei Einlösung eines Wertgutscheins bemisst 

sich das Entgelt für die Vermittlungsleistung nach dem Teil des aus dem Verkauf des Gutscheins er-

haltenen Preises, den der Unternehmer nach Vereinbarungen mit dem jeweiligen Veranstalter auch bei 

Einlösung des Gutscheins nicht an diesen weiterleiten muss. 

Soweit der Unternehmer den von dem Gutscheinerwerber an ihn gezahlten Betrag bei Ablauf der Ein-

lösefrist des Erlebnisgutscheins behalten darf, erhöht sich das Entgelt des Unternehmers für seine 
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Vermittlungsleistung nachträglich i. S. d. § 17 Abs. 1 UStG im Zeitpunkt des Verfalls des Erlebnisgut-

scheins; dies gilt allerdings nicht bei Verfall eines Wertgutscheins. 

Der Kläger ist insoweit nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt, wie er Leistungen anderer Unternehmer 

für seine nicht besteuerten Ausgangsumsätze verwendet. Dies gilt auch für die nichtsteuerbaren Um-

sätze des Klägers aus dem Verkauf von später verfallenen Wertgutscheinen für Freizeiterlebnisse, die 

bei Dritten in Anspruch genommen werden können. Der nicht abziehbare Teil der Vorsteuer ist in ana-

loger Anwendung des § 15 Abs. 4 UStG ("Vorsteueraufteilung") zu ermitteln. 

 

3. VIP-Logen: Wie sind Aufwendungen für Leerplätze zu besteuern? 

Aufwendungen für Leerplätze und die die Geschäftspartner begleitenden Mitarbeiter des Einla-

denden in VIP-Logen sind nicht nach § 37b EStG zu pauschalieren. 

Hintergrund 

Die Klägerin mietete in den Streitjahren 2012 bis 2014 eine VIP-Loge ("Suite") mit 12 Sitzplätzen an. 

Der "Suite-Nutzungsvertrag" über die VIP-Loge umfasste keine Bewirtungsleistungen. 

Werbe- und Sponsoring-Maßnahmen waren der Klägerin nur innerhalb der VIP-Loge gestattet. 

Das vereinbarte Werbepaket beinhaltete Logo- und Schriftzugdarstellungen im Suitenumlauf, auf ei-

nem Board sowie Einträge im Branchenbuch der Veranstaltungsstätte. 

Die VIP-Loge wurde bei Veranstaltungen dergestalt genutzt, dass Geschäftspartner der Klägerin zu 

dem entsprechenden Event eingeladen wurden. 

Außerdem nahmen Mitarbeiter bzw. Mitglieder der Geschäftsleitung der Klägerin an den jeweiligen 

Veranstaltungen teil. Die Klägerin hatte diesbezüglich interne Anweisungen über das Verhalten als 

sog. Gastgeber erteilt. Der verantwortliche Mitarbeiter hatte danach u. a. darauf zu achten, dass Flyer 

im Schrank auslagen, ausreichend T-Shirts der Klägerin vorhanden waren und das Firmenvideo lief. 

Auch führte der Mitarbeiter den Gästeempfang sowie die Essensbestellungen durch. 

An den mehr als 300 Veranstaltungen nahmen knapp 3.000 Geschäftspartner und mehr als 1.000 Ar-

beitnehmer teil. Es blieben bei über 300 Veranstaltungen verteilt rund 1.300 Plätze frei; bei einzelnen 

Veranstaltungen blieb die Loge neben deren Plätzen ungenutzt. Die Klägerin wies die Nutzungsbele-

gung im Einzelnen nach. 

Die VIP-Logenaufwendungen von rund 130.000 EUR zzgl. Umsatzsteuer teilte die Klägerin in Kosten 

für die Werbung und Geschenke im Schätzungswege unter entsprechender Anwendung der Auftei-

lungsgrundsätze des BMF-Schreibens v. 22.8.2005 auf. Nach diesem Schreiben entfallen die Aufwen-

dungen zu 40 % auf Werbung, 30 % auf Bewirtungskosten und zu 30 % auf Geschenkeaufwendungen. 

Da die hier zur Diskussion stehende VIP-Loge keine Bewirtungskosten umfasste, verteilte die Klägerin 

die Bruttokosten entsprechend prozentual auf die Werbung (57 %) und auf die Geschenkaufwendun-

gen (43 %). 

Der Geschenkeaufwand wurde um 8,33 % (einer von 12 Plätzen) gekürzt, da die Klägerin der Auffas-

sung war, dass der als Gastgeber teilnehmende Arbeitnehmer aus rein betrieblichen Gründen vor Ort 

gewesen sei. Der verbleibende Betrag wurde nach Maßgabe von § 37b Abs. 1 EStG pauschaliert. 

Dieser Kostenaufteilung folgte das Finanzamt nicht. Das Finanzamt schätze die Kosten für die Wer-

bung mit 25 % und die für Geschenke mit 75 %. Der Geschenkeaufwand wurde pauschaliert. Einen 

Abschlag für die dienstverpflichteten Mitarbeiter akzeptierte das Finanzamt nicht. 

Die Klage hatte teilweise Erfolg. Die Arbeitnehmer haben laut FG zumindest teilweise im überwiegen-

den Eigeninteresse der Arbeitgeberin teilgenommen. Sie seien dort oftmals im überwiegenden betrieb-

lichen Interesse als Gästebegleitung tätig geworden, was durch die Übernahme diverser Aufgaben und 

auch der Erfassung als Arbeitszeit deutlich würde. Der halbe Platzwert wurde als nicht steuerbare 

Leistung angesehen. Ein höherer Abschlag kam nicht in Frage, weil bei den Veranstaltungen z. T. 

mehr Mitarbeiter als Kunden teilnahmen. Der Abschlag entfiel gänzlich, falls kein Kunde teilnahm. Au-

ßerdem verwarf das FG die Aufteilung 75 % (Geschenkeaufwand) und 25 % (Werbeaufwand). 
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Entscheidung 

Der BFH sah die vom Finanzamt eingelegte Revision als unbegründet an und wies diese zurück. 

Die Pauschalierung nach § 37b EStG setzt zunächst steuerbare Einnahmen beim Empfänger voraus. 

Dies gelte sowohl für Zuwendungen an Geschäftsfreunde als auch an eigene Mitarbeiter. Erweise sich 

eine Zuwendung an Mitarbeiter als Leistung im ganz überwiegend eigenbetrieblichen Interesse, bedür-

fe es insoweit keiner Pauschalierung nach § 37b Abs. 2 EStG. So verhalte es sich bezüglich der als 

Gastgeber gegenüber den Geschäftsfreunden auftretenden Arbeitnehmern. Das FG Berlin-

Brandenburg pauschalierte im Schätzungswege 50 % des Aufwands und unterwarf auch diesen der 

Pauschalierung nach § 37b Abs. 2 EStG. Der BFH betonte, dass nach der Aktenlage der volle Auf-

wand nicht dem Anwendungsbereich von § 37b Abs. 2 EStG zu unterwerfen sei. Da die Arbeitgeberin 

hiergegen aber keine Revision eingelegt habe, ergehe hierzu keine Entscheidung. 

Bei einzelnen Veranstaltungen waren im Entscheidungsfall die Logenplätze nicht belegt. Bei einzelnen 

Veranstaltungen besuchte niemand die VIP-Loge. Für den BFH folgt daraus, dass niemandem ein Vor-

teil zugewandt werde. Die Pauschalierung nach § 37b EStG habe insoweit zu unterbleiben. Die von 

den Gesamtkosten auf Leerplätze bzw. auf nicht besuchte Veranstaltungen entfallenden Aufwendun-

gen erhöhten die Vorteilswerte der tatsächlichen Logenbesucher nicht. 

Bemessungsgrundlage sind alle Aufwendungen, die auf die pauschalierbaren Aufwendungen entfallen. 

Im Entscheidungsfall waren die Gesamtkosten im Schätzungswege aufzuteilen, weil der Pauschalie-

rung nach § 37b Abs. 1 EStG nur die Geschenkekosten, nicht aber die Werbekosten unterliegen. Die 

Schätzungshöhe in einen Anteil "Werbung" (57 %) und "Geschenke" (43 % Ticketkosten) hat der BFH 

nicht beanstandet. 


